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I. 
Hinweis auf die Bekanntmachung der Satzung für den Zweckverband „Interkommunaler 
Industriepark Dorsten/Marl“ 
 
Der Kreis Recklinghausen hat die Zweckverbandssatzung zwischen den Städten Marl und Dorsten mit 
Verfügung vom 06.02.2024 gem. § 20 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit zur 
Kenntnis genommen und im Amtsblatt des Kreises Recklinghausen Nr. 184/2024 vom 15.02.2024 
bekanntgemacht. Auf diese Veröffentlichung wird hiermit gem. § 11 Abs. 1 Gesetz über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit hingewiesen.  
 
Marl, 22.02.2024 
 
 
gez. 
Werner Arndt 
Bürgermeister 
 
 
 


